
 

   
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 Antrag  betreffend  Radwegauffahrt hinter  
Karlskirche/Kreuzherrengasse  
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Der Klub der NEOS Bezirksrät:innen 

Der Klub der Grünen Wieden 

An die 
Bezirksvorstehung Wieden 
z.Hd. Frau Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl 

Die Mitglieder der Bezirksvertretung von NEOS auf der Wieden und die Bezirksrätinnen 
und Bezirksräte der Grünen Wieden stellen zur Sitzung der Bezirksvertretung am 
18.12.2025  gemäß § 24 Abs.1 GO-BV folgenden 

Die Magistratsabteilung 28 wird ersucht, die Gehsteigauf- bzw. Gehsteigabfahrt des 
Radweges hinter der Karlskirche mit der 90°-Einfahrt in die Kreuzherrengasse und 
umgekehrt, in geeigneter Weise abzuflachen, sodass die Gehsteigkante nicht mehr so 
hoch und/oder die Asphaltaufschüttung etwas flacher wird für sichereres Radfahren. 

Begründung:  

Von der Argentinierstraße kommend über den Karlsplatz Richtung Canovagasse und in 
umgekehrter Richtung, sollte der betroffene Radverkehr tunlichst über die 
Kreuzherrengasse östlich hinter der Karlskirche vorbei geleitet werden, da dann 
wenigstens die in jeweils diese Richtungen fahrenden Radfahrer:innen und 
Fußgänger:innen sich weniger im Weg sind, wie etwa vor der Karlskirche. 

Die bestehende Radwegführung dort ist sehr sinnvoll, aber die Auffahrt und Abfahrt 
beim Gehsteigniveau an der Kreuzherrengasse ist etwas für sportliche Radfahrer:innen, 
da sie relativ hoch und praktisch nur mit 45°-Aufschüttung ausgestattet ist, obwohl es 
dann gleich 90° um die Kurve in die eine oder andere Richtung geht. 

So ist zu beobachten, dass viele Radfahrer:innen direkt den Gehsteig in Konkurrenz mit 
Fußgänger:innen benutzen, was dort in Anbetracht einer verkehrsmäßig sehr ruhigen 
Fahrbahn der Kreuzherrengasse nicht nötig und schade ist. 

Durch einen möglichst effizienten Eingriff, wie Aufschüttung von etwas mehr Asphalt 
könnte der Anreiz für Radfahrer:innen die Kreuzherrengasse zu nehmen deutlich erhöht 
werden. 
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